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RS OGH 1993/3/22 1Ob7/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1993

Norm

ZPO §411 Ca

Rechtssatz

Wird ein Zinsenmehrbegehren im Urteilstenor zwar nicht ausdrücklich abgewiesen, in den Entscheidungsgründen

jedoch deutlich dargelegt, daß ein über den gesetzlichen Zins6uß hinausgehendes Zinsenmehrsbegehren mangels

erforderlichen Nachweises nicht berechtigt sei, dann erstreckt sich das Urteil und seine (materielle) Rechtskraft auf das

gesamte Klagebegehren und somit auch auf das Zinsenbegehren im abweislich beschiedenen Teil.
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